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Ihre Interessengemeinschaft „Unser Windachtal“
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Windach und Finning sowie der Unteren Naturschutzbehörde Landsberg am Lech



Liebe Besucherin, Liebe Besucherin, 
lieber Besucher  lieber Besucher  
des  des  
schönen  schönen  
Windachtals!Windachtals!

Beim Windachtal zwischen Unterfinning und Windach handelt sich 
um einen sehr wertvollen Lebensraum, der als sogenannter Lebens-
raumtyp „Auwald“ (91EO) in einem FFH-Gebiet unter besonderem 
Schutz steht. Hier kommen viele seltene Tier- und Pflanzenarten vor, 
wie zum Beispiel der Eisvogel, der Schillerfalter und die Wasseram-
sel. An der Windach befindet sich das zweitgrößte zusammen-
hängende Märzenbechergebiet Oberbayerns. Märzenbecher, 
auch Frühlingsknotenblumen genannt, wachsen in Gruppen, bilden 
jedoch nur selten größere Bestände. 

Die Anwohner bemühen sich, das Windachtal in seinem ursprüng-
lichen Zustand zu erhalten und respektvoll und schonend mit 
diesem einzigartigen Naturjuwel umzugehen, sodass es ein Le-
bensraum sowohl für die vielen Pflanzen und Tiere als auch für alle 
bleibt, die hier Erholung suchen. 

BITTE BEACHTEN SIE: Märzenbecher sind nach Bundesarten-
schutzverordnung besonders geschützt und stehen aktuell auf 
der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschland. 

Gefährdungsursachen sind das Betreten und Befahren, private 
Sammler und die Umwandlung naturnaher Wälder. Deshalb: 

•• Bitte bleiben Sie auf den Wegen

•• Bitte leinen Sie Ihre Hunde an 

•• Bitte pflücken Sie keine Pflanzen und graben Sie auch keine aus*

Bitte tragen Sie dazu bei, den Fortbestand dieses Gebietes zu  
sichern, damit auch kommende Generationen  dieses Naturereignis 
im zeitigen Frühling genießen können. 

*Hinweis: Was viele vielleicht noch nicht wussten: 
Das vorsätzliche Entnehmen des Märzenbechers aus der Natur sowie die Beschädi-
gung oder Zerstörung der Pflanzen und ihrer Standorte stellt eine Ordnungswidrig-
keit dar, die mit Bußgeld geahndet werden kann!
Bei diesem Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz liegt ein Bußgeld-
tatbestand vor.
Bußgeldkatalog „Umweltschutz“, Bekanntmachung des Bayerischen  
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 26. September 2019,  
Az. 12-A1112-2018/1 (BayMBl. Nr. 434)


